
Gemeinde Wangerland                        

Sitzungsvorlage 
angelegt: 07.05.2019 Freigabe BM am: 

am:  
Vorlage Nr.:  

 Sachbearbeiter: 

FrauWüllner 

 
 
14.05.2019 

 

II-362-2019 

Behandlung im: 

 

am: 

 

Öffentl.status: 

 Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Energie 

 

05.06.2019 

 

öffentlich 

 Verwaltungsausschuss 

 

17.06.2019 

 

nicht öffentlich 

 Rat 

 

25.06.2019 

 

öffentlich 

  

Bezeichnung: 
 
3. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung eines Gästebeitrages in der 
Gemeinde Wangerland (Gästebeitragssatzung) ab dem 01.07.2019 

 
 

Stellungnahme der Fachabteilung 

 

Finanzielle Auswirkungen?       ja   
nein 

 
Gesamtkosten 
derMaßnahme 
(ohne jährliche 
Folgekosten) 
ggf. unterteilt nach 
Jahren 

Direkte jährliche 
Folgekosten 
(z. B. Personal- und 
Bewirtschaftungsauf-
wendungen) 
 

Sonstige jährliche 
Folgekosten (insbes. 
Abschreibungen) 
 
 
 

Finanzierung 
 

 

Eigenanteil Zuschüsse 

  
         

  
         

  
         

Sonstige Anmerkungen:  
Es ist mit Mindereinnahmen in Höhe von ca. 54.000,-€ zu rechnen, die zwar 
nicht den gemeindlichen Haushalt, aber den der WTG belasten werden. 

 
 

Vorlage betrifft die demografische Entwicklung?   ja   nein 
 
Falls ja, in welcher Art: 

 
 
 

Stellungnahme der Abteilung Finanzen 

 

Für die vorgesehene Maßnahme stehen Haushaltsmittel 
zur Verfügung:        ja   nein 
 



  

Eine Deckung der über- bzw. außerplanmäßigen 
Auszahlungen ist möglich:       ja   
nein 
 
Sonstige Anmerkungen:       

 
Aufgrund geänderter Rechtsprechung muss der § 3 Absatz 4 der 
Gästebeitragssatzung neu formuliert werden.  
 
Die Pflicht zur Zahlung eine Jahresgästebeitrages darf nicht allein an das Betreten 
des Erhebungsgebietes angeknüpft sein. Zweitwohnungsbesitzer, die nachweisen, 
dass eine Eigennutzung der Zweitwohnung im Erhebungsgebiet ausgeschlossen ist, 
dürfen zudem nicht zum Jahresgästebeitrag herangezogen werden. 
 
Der Sitzungsvorlage beigefügt sind der Entwurf der 3. Änderungssatzung zur 
Gästebeitragssatzung ab dem 01.07.2019 und die Gästebeitragskalkulation der 
Kommuna Treuhand GmbH für die Jahre 2019 bis 2021. 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeinde Wangerland beschließt die 3. Änderungssatzung zur Satzung 
über die Erhebung eines Gästebeitrages (Gästebeitragssatzung) in der 
Gemeinde Wangerland ab dem 01.07.2019 auf der Grundlage der vorgelegten 
Kalkulation der Kommuna Treuhand GmbH für die Jahre 2019 bis 2021. 
 
 
Anlagen: 

 3. Änderungssatzung zur Gästebeitragssatzung ab dem 01.07.2019 

 Gästebeitragskalkulation für die Jahre 2019 bis 2021 
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